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§ 63 LWK-WO Niederschrift
 LWK-WO - Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.08.2025

(1) Die Bezirkswahlbehörde hat das Wahlergebnis in einer Niederschrift zu beurkunden.

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthalten:

1. die Bezeichnung des Wahlbezirkes, den Ort und die Zeit der Amtshandlung;

2. die Namen der an- und abwesenden Mitglieder der Wahlbehörde und Vertrauenspersonen;

3. die allfälligen Feststellungen gemäß § 62 Abs. 1;

4. das endgültig ermittelte Wahlergebnis im Wahlbezirk in der nach § 61 Abs. 2 gegliederten Form;

5. die Namen der von jeder Wählergruppe gewählten Bewerber in der Reihenfolge des

Bezirkswahlvorschlages;

6. die Namen der Ersatzmitglieder in der Reihenfolge des Bezirkswahlvorschlages.

(3) Der Niederschrift der Bezirkswahlbehörde sind die Niederschriften der Gemeindewahlbehörden sowie die gemäß

§ 33 verö@entlichten Bezirkswahlvorschläge anzuschließen. Die Niederschrift bildet samt ihren Beilagen den Wahlakt

der Bezirkswahlbehörde.

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Bezirkswahlbehörde zu unterfertigen. Ist sie nicht von allen

Mitgliedern unterschrieben, ist der Grund hiefür anzugeben.

(5) Eine Gleichschrift der Niederschrift ist sofort der Landeswahlbehörde zu übermitteln.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 67/2020

In Kraft seit 24.07.2020 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lwk-wo/paragraf/62
https://www.jusline.at/gesetz/lwk-wo/paragraf/61
https://www.jusline.at/gesetz/lwk-wo/paragraf/33
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=67/2020&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 63 LWK-WO Niederschrift
	LWK-WO - Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005


